
DAS ABGEORDNETENMANDAT UND 
DIE ABGEORDNETENIMMUNITÄT

Ich gelobe die Treue der Tschechischen Repub­
lik. Ich gelobe, dass ich ihre Verfassung und 
Gesetze bewahren werde. Ich gelobe auf me­
ine Ehre, dass ich mein Mandat im Interesse 
der ganzen Nation und nach meinem besten 
Wissen und Gewissen ausüben werde.

DAS ABGEORDNETENMANDAT 
Das Abgeordnetenmandat wird von einem 

Komplex von Rechten und Pflichten gebildet, die 
ein Mitglied des Parlaments zusammen mit der 
Mitgliedschaft im Abgeordnetenhaus erhält. Das 
Mandat des Mitglieds des Parlaments der Tsche-
chischen Republik hat den Charakter eines freien 
Mandats, womit eine ganz unabhängige Ausübung 
von Rechten und Pflichten eines Kammermitglieds 
verstanden wird. Artikel 26 der Verfassung stellt 
fest, dass die Abgeordneten und Senatoren ihr 
Mandat persönlich gemäß ihrer Vereidigung 
ausüben und dabei an keine Befehle gebunden 
sind. Ein Mitglied des Parlaments ist daher bei 
der Ausübung des Mandats, vor allem bei der 
Abstimmung, an keinen Rechtsakt gebunden, der 
ihm etwas anordnen würde, und zwar weder von-
seiten der politischen Partei oder der politischen 
Fraktion, deren Mitglied er ist, noch vonseiten der 
Wähler. Richtet sich das Mitglied des Parlaments 
an irgendwelche Befehle, Anweisungen oder Abko-
mmen, ist dies sein völlig freier Wille.

Im Artikel 26 der Verfassung ist weiters ange-
führt, dass ein Mitglied der Kammer sein Mandat 
persönlich ausübt, d.h. seine Funktion darf keine 
andere Person für ihn ausüben. Eine Handlung, 
die anstelle des Abgeordneten gemacht wurde, 
wird im rechtlichen Sinne des Wortes nicht als 
seine Handlung betrachtet, und falls eine solche 

Handlung nur von dem Abgeordneten gemacht 
werden kann, ist sie ungültig. Die tschechische Re-
chtsregelung kennt das Institut eines zeitweiligen 
Ersatzabgeordneten für einen Abgeordneten, so 
wie er in einigen anderen Parlamenten zu finden 
ist, nicht.

Das Mandat entsteht im Augenblick der Wahl, 
wofür der Tag der Wahl gehalten wird. Auf der kon-
stituierenden Sitzung des Abgeordnetenhauses 
wird das Mandat durch den neu gewählten Man-
dat- und Immunitätsausschuss überprüft. Das 
Mitglied des Parlaments ist verpflichtet, auf der 
ersten Sitzung der Kammer, an der es teilnimmt, 
eine vorgeschriebene Vereidigung abzulegen, deren 
Wortlaut lautet:

Das Abgeordnetenmandat erlischt im Falle, dass 
der Abgeordnete es ablehnt, die Vereidigung abzu-
legen, oder er legt die Vereidigung unter einem 
Vorbehalt ab, falls die Wahlperiode des Abgeordne-
tenhauses abläuft, falls der Abgeordnete auf einer 
Sitzung des Abgeordnetenhauses erklärt, dass er 
auf das Mandat verzichtet, oder im Augenblick der 
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Zustellung eines Notariatsaktes über den Verzicht 
auf das Mandat in die Hände des Vorsitzenden 
des Abgeordnetenhauses, weiters dann falls es zu 
Umständen kommt, die den Verlust der Wählbar-
keit des Abgeordneten zur Folge haben, falls das 
Abgeordnetenhaus aufgelöst wird oder falls der 
Abgeordnete ein Amt oder eine Funktion antritt, 

chen Republik unterscheidet zwei Formen der Ab-
geordnetenimmunität. Die erste ist die Immunität, 
die sich auf die Äußerungen und Abstimmungen 
in der Kammer bzw. in den Organen der Kam-
mer bezieht. Der Abgeordnete kann wegen seiner 
Abstimmungen im Abgeordnetenhaus oder im Se-
nat oder in ihren Organen nicht verfolgt werden. 
Wegen Äußerungen, die im Abgeordnetenhaus 
oder im Senat oder in ihren Organen erfolgten, 
kann der Abgeordnete nicht strafrechtlich ver-
folgt werden. Der Abgeordnete unterliegt nur der 
disziplinären Vollmacht seiner Kammer. 

Die zweite Form der Immunität ist die all-
gemeine Befreiung von der strafrechtlichen 
Verfolgung, bei der der Abgeordnete ohne 
Zustimmung des Abgeordnetenhauses nicht 
strafrechtlich verfolgt werden kann. Verweigert 
das Abgeordnetenhaus seine Zustimmung, ist 
die strafrechtliche Verfolgung für immer aus-
geschlossen. Der Antrag des zuständigen Stra-
fverfolgungsorgans auf die Zustimmung der die gemäß der Verfassung oder des Gesetzes mit 

der Funktion des Abgeordneten unvereinbar ist. 
Sollten Zweifel über den Verlust der Wählbar-

keit oder über die Unvereinbarkeit der Funktion 
mit der Ausübung der Funktion des Abgeordne-
ten aufkommen, ist es möglich, sich an das Ver-
fassungsgericht zu wenden, um festzustellen, 
ob das Abgeordnetenmandat erlosch oder nicht. 
Berechtigt zu einen solchen Antrag an das Ver-
fassungsgericht sind nur der Abgeordnete, um de-
ssen Mandat es sich handelt, der Vorsitzende des 
Abgeordnetenhauses oder eine Gruppe von min-
destens zwanzig Abgeordneten. 

Erlischt das Abgeordnetenmandat, tritt an seine 
Stelle ein Ersatzabgeordneter, der immer der erste 
nicht gewählte Kandidat von derselben Kandida-
tenliste ist wie der Abgeordnete, der sein Mandat 
verlor. Die Erlangung des Mandats wird vom Vor-
sitzenden des Abgeordnetenhauses festgestellt, 
der den Ersatzabgeordneten auf das frei geworde-
ne Mandat einberuft und er überreicht ihm eine 
Bescheinigung, und zwar innerhalb von 15 Tagen 
nach dem Erlöschen des Mandats. Kommt der Er-
satzabgeordnete nicht aus derselben politischen 
Partei, Bewegung oder Koalition, bleibt das Man-
dat bis zum Ende der Wahlperiode unbesetzt.

DIE ABGEORDNETENIMMUNITÄT 
Mit der Abgeordnetenimmunität wird die 

Ausnahme aus dem allgemeinen Sanktionsregi-
me zwecks Gewährleistung der Unabhängigkeit in 
den Entscheidungen der gesetzgebenden Körper-
schaft verstanden. Die Verfassung der Tschechis-

Kammer mit der strafrechtlichen Verfolgung 
des Abgeordneten muss  vor allem die Abgren-
zung der Tat, um die es geht, und ihre vorau-
ssichtliche rechtliche Qualifikation enthalten. 
Die Berechtigung, in Sachen der Immunität 
zu entscheiden, steht ausschließlich dem Ab-
geordnetenhaus zu. Das Verfahren in Sachen 
der Immunität wird vom Mandat- und Immu-



nitätsausschuss vorbereitet, dieser ermittelt, 
ob Bedingungen für eine strafrechtliche Ver-
folgung des Abgeordneten vorliegen, er führt 
die notwendigen Untersuchungen durch und 
ermöglicht dem Abgeordneten, sich persön-
lich zu der Sache zu äußern; den Bericht über 
das Ermittlungsergebnis mit einem Vorschlag 
zur Entscheidung legt der Ausschuss dem Ab-
geordnetenhaus vor. Dieses kann durch seine 
zustimmende Entscheidung sein Mitglied der 
Prozessimmunität entheben, womit der Ab-
geordnete für diese bestimmte Tat genauso 
verfolgt werden kann wie jeder andere Bürger, 
und zwar einschließlich der Möglichkeit einer 
Inhaftnahme und des Strafvollzugs in Form 
der Freiheitsstrafe. Verweigert das Abgeord-
netenhaus aber seine Zustimmung, ist die 

Mandat- und Immunitätsausschuss zur Behan-
dlung weiter, der dann einen Bericht mit einem 
Vorschlag dem Abgeordnetenhaus vorlegt. Bei 
ihrer nächsten Sitzung entscheidet dann die Kam-
mer mit endgültiger Geltung über die Zulässigkeit 
der Verfolgung. 

Beide Typen der Abgeordnetenimmunität bezie-
hen sich nur auf die strafrechtliche Verantwortlich
keit, die zivilrechtliche Verantwortlichkeit bleibt 
durch alle Typen der Abgeordnetenimmunität un-
berührt.

Mit dem Gesetz Nr. 78/2002 Slg. wurde eine 
neue Behandlungsweise bei den Übertretungen 
der Abgeordneten eingeführt. Bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes konnten diese Übertretungen der 
Abgeordneten ausschließlich im Disziplinärverfa-
hren des Abgeordnetenhauses verfolgt werden. 
Nach der neuen Regelung wird das Disziplinärver-
fahren allerdings nur gegen den Abgeordneten ein-
geleitet, der eine Übertretung begeht und um ihre 
Behandlung im Disziplinärverfahren ersucht. Ge-
gen einen Abgeordneten (genauso wie gegen einen 
Senator oder Richter), der um eine Behandlung 
im Disziplinärverfahren nicht ersucht, wird dage-
gen gemäß den allgemeinen Vorschriften vorge-
gangen. Das bedeutet also, dass der Abgeordnete 
die Übertretung beging bzw. begehen konnte, er 
hat aber die Möglichkeit allein zu entscheiden, ob 
er sich der normalen Behandlung unterzieht, oder 
ob er den Mandat- und Immunitätsausschuss um 
Untersuchung im Rahmen des Disziplinärverfah
ren ersucht. Es geht hier wiederum um die proze-
ssrechtliche Immunität, wann der ordnungsmäßige 
Prozess der Behandlung der Übertretung durch 
das Disziplinärverfahren im Abgeordnetenhaus er-
setzt wird. Das Disziplinärverfahren wird vom Man-
dat- und Immunitätsausschuss eröffnet und been-
det, im Plenum des Abgeordnetenhauses wird eine 
Übertretung nur dann behandelt, wenn der Ab-
geordnete seine Berufung einlegt. 

Neben der Immunität ist ein Mitglied des Par-
laments auch bei der Leistung der Zeugenaussage 
einem anderen Regime unterzogen als andere Bür-
ger, denn er das Recht hat, sein Zeugnis über Tatsa-
chen zu verweigern, die er im Zusammenhang mit 
der Ausübung des Mandats erfuhr, und zwar auch 
nachdem er aufhörte, Mitglied des Parlaments zu 
sein. Er hat das Zeugnisverweigerungsrecht in allen 
Verfahrenstypen, wenn er als Zeuge auftritt.

Der Abgeordnete ist verpflichtet, sich dem 
Disziplinärverfahren der Kammer zu unterzie-
hen. Es handelt sich um ein besonderes Verfah
ren, das im gewissen Maße die aufgrund der Im-
munität entstandene Straflosigkeit ersetzt. Das 

strafrechtliche Verfolgung für diese Tat für die 
Dauer des Mandats ausgeschlossen.

Eine Ausnahme aus der prozessrechtlichen 
Immunität ist die Bestimmung der Verfassung, 
gemäß der ein Mitglied des Parlaments „festgeno-
mmen werden kann, falls er beim Begehen einer 
Straftat oder unmittelbar danach gefasst wurde“. 
Das zuständige Organ ist verpflichtet, über die 
Festnahme sofort den Vorsitzenden der Kammer 
zu informieren. Gibt der Vorsitzende der Kammer 
innerhalb von 24 Stunden nach der Festnahme ke-
ine Zustimmung zur Übergabe des Festgenomme-
nen an das Gericht, ist das Organ verpflichtet, den 
Abgeordneten freizulassen. Gibt der Vorsitzende 
seine Zustimmung, leitet er die Anzeige an den 



für die er sonst strafrechtlich verfolgt werden 
könnte, kann dem Abgeordneten eine Entschuldi-
gung in festgelegter Frist oder eine Geldstrafe bis 
zur Höhe eines Monatsgehalts auferlegt werden. 
Für eine Übertretung kann ihm eine Ermahnung 
oder Geldstrafe bis zur Höhe, die für die gleiche 
Übertretung das zuständige Gesetzt bestimmt, 
auferlegt werden. Der Abgeordnete hat das Recht, 
gegen diese Entscheidung im Abgeordnetenhaus 
seine Berufung einzulegen.

Neben dem Disziplinärverfahren existiert noch 
die Möglichkeit, dem Abgeordneten eine Sanktion 
in Form einer Ordnungsmaßnahme aufzuerlegen, 
und zwar in Fällen seiner Ungebühr im Abgeord-
netenhaus. Der Vorsitzende kann das Mitglied 
der Kammer ermahnen und für wiederholte Un-
gebühr kann der Abgeordnete oder Senator aus 
dem Verhandlungssaal maximal bis zum Ende 
des Sitzungstages hinausgewiesen werden. Ge-
gen die Entscheidung des Vorsitzenden kann sich 
der Abgeordnete im Abgeordnetenhaus unmittel-
bar nach der Auferlegung der Sanktion, die die 
Entscheidung des Vorsitzenden bekräftigt oder 
aufhebt, berufen. Das hinausgewiesene Mitglied 
der Kammer muss aber die Möglichkeit haben, an 
der Abstimmung teilzunehmen. 

Disziplinärverfahren kann gegen einen Abgeord-
neten eingeleitet werden, der einer Taten ver-
dächtigt wird, für die er strafrechtlich verfolgt 
werden könnte, falls er nicht durch seine Indem-
nität geschützt wäre. Das Disziplinärverfahren 
kann auch gegen einen Abgeordneten eingelei-
tet werden, sofern er eine Übertretung begeht 
sowie auch unter anderen Umständen. Gemäß 
der Geschäftsordnung wird ein Disziplinärver
fahren gegen ein Mitglied der Kammer eingeleitet, 
der durch seine Äußerung im Abgeordnetenhaus 
oder im Senat oder in ihren Organen eine Han-
dlung begeht, für die er sonst strafrechtlich ver-
folgt werden könnte. Weiters gegen ein Mitglied 
der Kammer, der mit seiner Äußerung in der Kam
mer oder in ihren Organen einen Abgeordneten, 
Senator, Verfassungsrichter oder eine andere Per-
son beleidigt. Der Mandat- und Immunitätsau-
sschuss leitet das Disziplinärverfahren in Sachen 
einer Beleidigung auf Antrag des Beleidigten und 
bei sonstigen Disziplinärvergehen auf Antrag des 
Vorsitzenden der Kammer oder aus eigener Ini-
tiative ein. Nach der durchgeführten Untersu-
chung entscheidet er über die Verhängung einer 
Disziplinärmaßnahme oder stellt das Verfahren 
ein. Für eine Beleidigung oder für eine Äußerung, 
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ZUSAMMENFASSUNG
•	 Das Abgeordnetenmandat ist frei, d.h. der Abgeordnete ist bei seiner Ausübung unabhängig
•	 Der Abgeordnete muss sein Mandat persönlich ausüben 
•	 Das Mandat entsteht am Tage der Wahlen und erlischt am Ende der Wahlperiode des 

Abgeordnetenhauses, aber auch unter anderen, klar definierten Umständen
•	 Das Abgeordnetenmandat ist mit einer Immunität, d.h. mit Straflosigkeit in genau definierten 

Fällen, verbunden
•	 Zur strafrechtlichen Verfolgung kann der Abgeordnete nur mit Zustimmung des 

Abgeordnetenhauses ausgeliefert werden


